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Stefan Suhling 

Wirksamkeitsuntersuchungen im Strafvollzug

Am 21. Januar 2016 ist im niedersächsischen Landtag et-
was durchaus Bemerkenswertes geschehen: Unter dem Titel 
„Wirksame Resozialisierung von Inhaftierten ermöglichen!“ 
wurde von allen Fraktionen eine Entschließung angenom-
men, in der gefordert wird, dass die Gesellschaft die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Resozialisierung schaffen 
solle. Die Effizienz und die Effektivität der stationären und 
ambulanten Resozialisierung solle kontinuierlich verbessert 
werden, unter anderem durch eine möglichst durchgängi-
ge Betreuung auch über den Entlassungszeitpunkt hinweg, 
durch eine Verbesserung der Zusammenarbeit von Justiz-
vollzug mit dem Ambulanten Justizsozialdienst (AJSD) 
und der Freien Straffälligenhilfe. Für den vorliegenden Bei-
trag liegt der zentrale Punkt in der Forderung des Landtags, 
dass „Behandlungs- und Betreuungsangebote im Justizvoll-
zug stärker auf ihre Wirksamkeit“ überprüft werden sollen 
(Drucksache 17/5028).

Der Landtag greift mit diesem Appell für Wirksamkeits-
untersuchungen auf, was auch von Gesetzes wegen gefordert 
ist: In § 189 des Niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes 
(NJVollzG) wird bestimmt, dass „[…]die im Vollzug einge-
setzten Maßnahmen […] im Hinblick auf ihre Wirksamkeit 
wissenschaftlich zu überprüfen“ sind. Niedersachsen hatte 
diesen Passus inhaltlich in das 2008 in Kraft getretene Gesetz 
übernommen, weil das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil zum Jugendstrafvollzug vom 31.5.2006 (2 BvR 1673/04 
und 2 BvR 2402/04) unter anderem gefordert hatte, dass der 
Gesetzgeber durch die Erhebung von Daten eine „Feststel-
lung und Bewertung der Erfolge und Misserfolge des Voll-
zuges – insbesondere der Rückfallhäufigkeiten – sowie die 
gezielte Erforschung der hierfür verantwortlichen Faktoren“ 
(RN 64) ermöglichen müsse. Alle seither in Kraft getretenen 
(Landes-) Gesetze zum Jugendstrafvollzug, zum Erwach-
senen-Strafvollzug, zum Vollzug der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung und auch zum Vollzug des Jugendar-
rests enthalten die im Wortlaut etwas unterschiedliche, aber 
in der Sache auf das Gleiche hinauslaufende Forderung: Die 
Wirksamkeit des Vollzugs ist wissenschaftlich-empirisch zu 
untersuchen und die vollzuglichen Konzepte sind entspre-
chend der Ergebnisse fortzuschreiben.

Die Entwicklung und Implementation von Ansätzen der 
Wirksamkeitsmessung ist in Niedersachsen ein wichtiges 
Anliegen der Aufsichtsbehörde. Hier und in anderen Bun-
desländern wird in diesem Zusammenhang verstärkt auf die 
Kompetenzen der Kriminologischen Dienste zurückgegriffen 
(vgl. dazu auch Suhling & Prätor, 2014; Suhling & Neumann, 
2015). In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Wirk-
samkeitsbegriff aufgegriffen und im Hinblick auf den Straf-
vollzug erläutert, um anschließend dafür zu plädieren, über 
die Legalbewährung als Erfolgskriterium hinausgehende 
Indikatoren zu entwickeln. Beispiele werden daraufhin skiz-
ziert. Abschließend wird aufgezeigt, was aus Sicht der Straf-
vollzugsforschung, genauer gesagt eines Kriminologischen 
Dienstes erforderlich ist, um den Evaluationsauftrag erfüllen 
zu können.

Wirksamkeit

Wenn von der Wirksamkeit des Strafvollzugs die Rede ist, 
wird von dem Ausmaß der Erreichung der Ziele des Strafvoll-
zugs gesprochen, denn der Wirksamkeitsbegriff hat einen 
klaren Zielbezug (Hager, 2000; Suhling, 2009). In Programm- 
bzw. verwaltungstechnischer Nomenklatur (z.B. Beywl & 
Niestroy, o.J.; Nullmeier, 2001) geht es bei der Wirksamkeit 
um die Outcomes und nicht die Outputs des Strafvollzugs. So-
wohl bei Outputs als auch bei Outcomes geht es um die Resul-
tate eines Programms (des Strafvollzugs insgesamt oder auch 
seiner Maßnahmen), allerdings nicht um die nicht-beabsich-
tigten Resultate („Risiken und Nebenwirkungen“ des Straf-
vollzugs). Bei den Outputs handelt es sich dabei indes um 
zählbare Resultate, die nur einen mittelbaren Zielbezug ha-
ben. Im Strafvollzug könnten dazu z.B. die Zahl der Behand-
lungsuntersuchungen oder Vollzugspläne zählen, die erstellt 
wurden, die Zahl der abgewendeten Hafttage, die Gefangene 
mit Ersatzfreiheitsstrafen nicht verbüßen mussten, weil der 
Sozialdienst noch auf die Zahlung der Geldstrafe hinwirken 
konnte, die Zahl der Disziplinarmaßnahmen, der behandel-
ten Gefangenen, der gewährten Lockerungen, der vorzeiti-
gen Entlassungen oder auch der hergestellten Kontakte zur 
Bewährungshilfe. Diese „Produkte“ des Strafvollzugs dienen 
zwar dazu, seine Ziele zu erreichen, aber sie sind keine geeig-
neten Indikatoren der Zielerreichung selbst. Gewissermaßen 
handelt es sich um Prozess- statt um Ergebnisindikatoren.

Outcomes hingegen sind durch ihren Zielbezug Ergeb-
nis- und Wirkungsindikatoren. In einem früheren Aufsatz 
in dieser Zeitschrift habe ich dargelegt, dass man dabei im 
Strafvollzug unterschiedliche Zielebenen (und insofern un-
terschiedliche Outcomes) unterscheiden sollte (Suhling, 
2009; vgl. ausführlicher auch Suhling, 2012): 

 ¡ Zunächst verfolgt der Strafvollzug mit seinen einzelnen 
Maßnahmen bestimmte Ziele. Eine Schuldenberatung 
hat die Klärung und Bewältigung der Schuldensituation 
zum Ziel, eine Anti-Gewalt-Maßnahme die Senkung der 
Aggressivität, Wut oder auch Impulsivität, ein Bewer-
bungstraining die Fähigkeit zur Erstellung einer aussa-
gekräftigen Bewerbungsmappe usw. Auf dieser Ebene der 
Maßnahmen, zu denen man auch solche zählen könnte, 
die die sichere Unterbringung in der Anstalt fokussieren, 
ist der Vollzug wirksam, wenn jeweils die (einzelnen) 
Maßnahmenziele erreicht werden. Untersuchungen zur 
Wirksamkeit auf dieser Ebene haben die Aufgabe, die 
Ziele der Behandlungsmaßnahmen zu explizieren (soweit 
das noch nicht durch die Maßnahmenanbieter/innen ge-
schehen ist) und geeignete Instrumente zur Messung der 
Zielerreichung zu entwickeln.

 ¡ Bei Outcome-Indikatoren auf der Ebene des individuellen 
Strafvollzugsverlaufs „insgesamt“ geht es gewissermaßen 
um die Operationalisierung der gesetzlichen Formulie-
rung, dass die Gefangenen zu einem „Leben in sozialer 
Verantwortung ohne Straftaten“ zu befähigen sind. Hier 
geht es nicht um einzelne Maßnahmen und ihre Ziele, 
sondern, auf einer gröberen Auflösungsebene, um die 
Reduktion von Risikofaktoren, die mit der Rückfälligkeit 
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und einer sozial wenig verantwortlichen Lebensführung 
in Zusammenhang stehen. Die Ziele des Strafvollzugs auf 
dieser Ebene lassen sich als Leistungsziele bezeichnen. Un-
tersuchungen zur Wirksamkeit auf dieser Ebene haben 

die Aufgabe, für die Reduktion 
der Rückfallwahrscheinlichkeit 
relevante Merkmale zu explizie-
ren und geeignete Instrumente 
zur Messung der Zielerreichung 
zu entwickeln.

 ¡ Beim Gedanken an die 
Wirksamkeit des Strafvollzugs 
kommen Politik, Medien und 
auch Strafvollzugspraxis zumeist 
als erstes das Rückfallkriteri-
um in den Sinn, möglicherweise 
auch die soziale Integration der 
Entlassenen (Unterkunft, Be-
schäftigung, Finanzierung des 
eigenen Lebensunterhalts, so-
ziale Beziehungen). Da es sich 
um Ziele/Outcomes handelt, die 
im gesellschaftlichen Bereich 

(außerhalb des Strafvollzugs) liegen, kann man sie als 
Wirkungsziele bezeichnen. Auch in der internationalen 
Forschung dominiert das Rückfallkriterium die Wirksam-
keitsdebatte über den Strafvollzug.

Die drei Wirksamkeitsebenen sind kausal im Sinne einer 
Wirkungskette miteinander verbunden und ineinander ver-
schachtelt. Die Annahme ist: Wenn bei einem Inhaftierten 
bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden (z.B. ein sozi-
ales Kompetenztraining), dann werden seine Fähigkeiten im 
Umgang mit Konflikten mit anderen Menschen (Maßnah-
menziel) verbessert. Damit wird, im Konzert mit anderen 
Maßnahmen und Gestaltungsprinzipien des Strafvollzugs, 
seine Befähigung zu einem sozial integrierten Leben ohne 
Straftaten (Leistungsziel) gesteigert. Damit wiederum wird 
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er sich tatsächlich sozial 
integriert und keine Straftaten mehr begeht (Wirkungsziel).

Wenn von der „Wirksamkeit des Strafvollzugs“ die Rede 
ist, sollte genauer bestimmt werden, über welche Ebene der 
Wirksamkeit gesprochen wird: Geht es um Outcome-In-
dikatoren auf der Ebene von Maßnahmen (Maßnahmen-
ziele/-outcomes), der Ebene des Vollzugs insgesamt (Leis-
tungsziele/-outcomes) oder der Zeit nach der Entlassung 
(Wirkungsziele/-outcomes).

Mit der Unterscheidung von Outputs und Outcomes geht 
aktuell – etwas vereinfacht gesprochen – auch noch eine Diffe-
renzierung von Controlling und Evaluation einher: Während 
die in unterschiedlichen Bundesländern implementierten 
Controllingsysteme vor allem die Outputs des Strafvollzugs 
erfassen, sind für Evaluationsuntersuchungen zur Wirksam-
keit Outcomes zu messen. Entscheidend ist überdies, dass 
Evaluation auch die Bedingungen der Zielerreichung (oder 
ihres Ausbleibens) untersuchen kann und will, was mit einem 
Kennzahlensystem in der Regel weniger gut möglich ist. 

Wirkungsziel „Legalbewährung“

Die gesetzliche Forderung nach Evaluation und Wirksam-
keitsuntersuchungen ist so zu verstehen, dass Evaluation 
eine Daueraufgabe des Vollzugs darstellt (Goerdeler & Wei-
chert, 2012). Die Durchführung vereinzelter Studien reicht 

demnach nicht aus. Vielmehr sind idealerweise Möglich-
keiten zu schaffen, Outcomes (und auch Outputs) und de-
ren Bedingungen routinemäßig zu erheben und möglichst 
zeitnahe Rückmeldungen an die Strafvollzugspraxis (und 
die Aufsichtsbehörden) zu ermöglichen. Überhaupt sollte 
Evaluation im Strafvollzug für die Praxis nachvollziehbar sein 
und als nutzbringend erlebbar sein können (Wirth, 2012).

Die Differenzierung verschiedener Zielebenen eröffnet die 
Chance, im Rahmen der geforderten Wirksamkeitsunter-
suchungen zum Strafvollzug das Kriterium der Legalbe-
währung um andere Outcome-Indikatoren zu erweitern. 
Dies erscheint aus mehreren Gründen notwendig (vgl. auch 
Obergfell-Fuchs & Wulf, 2008): 

 ¡ Zunächst einmal ist es der Strafvollzugspraxis gar nicht 
möglich, Daten aus dem Bundeszentralregister (der am 
leichtesten zugänglichen Quelle von diesbezüglichen In-
formationen) zu beschaffen, da die rechtliche Grundlage 
nicht vorhanden ist. Von Entlassenen können nur Per-
sonen oder Einrichtungen Daten aus dem BZR erhalten 
(gem. § 42a BZRG), die einen fundierten wissenschaft-
lichen Projektantrag stellen und aus dem deutlich wird, 
dass das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit 
höher zu werten ist als das Datenschutzrecht der Betrof-
fenen. 

 ¡ Im BZR werden nur entdeckte Straftaten aufgenommen, 
die auch zu einer rechtskräftigen Verurteilung geführt 
haben (Dunkelfeldproblematik).  

 ¡ Das BZR bekommt weder über das Versterben von Per-
sonen noch über deren Ausreise oder Abschiebung aus 
Deutschland systematische Rückmeldungen. Dadurch er-
scheinen diese Personen im BZR als nicht rückfällig (kei-
ne weiteren Eintragungen mehr), obwohl die ausgereisten 
und abgeschobenen weiter Straftaten begehen können.

 ¡ Abfragen aus dem BZR sind erst Jahre nach der Entlas-
sung der Probanden aus dem Strafvollzug sinnvoll, und 
bis Erkenntnisse vorliegen, kann sich die Praxis schon 
geändert haben. Die Erkenntnisse gehen deshalb womög-
lich ins Leere.

 ¡ Außerdem kann der kausale Zusammenhang zwischen 
dem Aufenthalt im Strafvollzug und der Rückfälligkeit/
Legalbewährung durchaus hinterfragt werden, da letzte-
re eine Leistung des Resozialisierungssystems insgesamt 
ist: Bewährungshilfe/Führungsaufsicht, Freie Straffälli-
genhilfe, Arbeitsagentur und Jobcenter und weitere In-
stitutionen des Sozialstaats wirken mit bei der Resozia-
lisierung.

Hier soll kein Plädoyer für die Abschaffung der Legalbewäh-
rung als Erfolgskriterium gehalten werden; allein die explizi-
te Nennung im oben angesprochenen Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts und in vielen Evaluationsparagraphen der 
Ländergesetze erfordert ihre Untersuchung. Zudem spezifi-
zieren auch die Strafvollzugsgesetze die Straftatfreiheit als 
Ziel. Wirkungsforschung zum (Jugend-) Strafvollzug und 
erst recht zu den „Systemleistungen“ der mit der Resoziali-
sierung befassten Organisationen kommt nicht ohne das Le-
galbewährungskriterium aus – auch aus politischen Gründen 
nicht (vgl. ausführlicher Suhling, 2009). Allerdings sollte es 
um weitere (Outcome-) Indikatoren der Ergebnisqualität auf 
der Ebene von Maßnahmen- und Leistungszielen sowie Indi-
katoren von Struktur- und Prozessqualität erweitert werden.
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Outcome-Indikatoren in Bezug auf Maßnah-
menziele und Leistungsziele des Strafvollzugs

Ergebnisqualität lässt sich schon auf der Ebene von Behand-
lungsmaßnahmen messen. Trainings, Gruppenbehandlungs-
programme, schulische und berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen und auch Einzelgesprächs- und -beratungsreihen 
haben Ziele, deren Erreichbarkeit im Strafvollzug messbar 
sein sollte. Wenn mit anderen Worten eine Behandlungs-
maßnahme die Legalbewährung als ihr Ziel benennt, dann 
wird eine Erfolgsmessung bzw. -kontrolle aus den oben ge-
nannten Gründen problematisch und durch die Anstalt selbst 
gar nicht möglich sein. Das längerfristige („distale“) Ziel der 
(Mitwirkung an der) Erreichung des Vollzugsziels sollte bei 
den Behandlungsmaßnahmen natürlich nicht aus den Augen 
geraten, aber es sollten in jedem Fall „näher am Programm 
liegende“ („proximale“) Ziele formuliert werden (z.B. die Re-
duktion der Gewaltbereitschaft, antisozialer Einstellungen, 
der Impulsivität oder der Erwerb eines bestimmten Aus-
bildungs-/ Qualifizierungs-Zertifikats, die Erstellung eines 
Schulden-Regulierungsplans, einer Bewerbungsmappe o.ä.). 
Zielmerkmale können Wissen, Motivation, Kenntnisse oder 
auch konkrete Verhaltensweisen oder Produkte (wie eine Be-
werbungsmappe) sein. Die Zielerreichung kann dabei durch 
Bedienstete oder durch die Teilnehmer/innen selbst beurteilt 
werden; optimal wird mitunter eine Kombination von Selbst- 
und Fremdbeurteilung sein. Hier bieten die in der Psycho-
logie und der Prognoseforschung erarbeiteten Instrumente 
und Kriterien einen reichhaltigen Fundus möglicher Operati-
onalisierungen der Ziele von Behandlungsmaßnahmen (vgl. 
z.B. Rettenberger & von Franqué, 2013; Ronan et al., 2014).
Auf Details kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen
werden.

Die im Vollzug verbreiteten Einschätzungen der „Mitar-
beitsbereitschaft“, des Engagements in der Behandlungs-
maßnahme, der Pünktlichkeit, der Zufriedenheit etc. stellen 
indes keine (allein) geeigneten Erfolgsbeurteilungen dar. Sie 
sind vielmehr Outputs oder Parameter des Prozesses. Das be-
deutet nicht, dass diese Indikatoren nicht wichtig sind (vgl. 
dazu unten) – ihre Erfassung kann wichtige Anhaltspunkte 
für Wirkmechanismen von Maßnahmen und die Qualität ih-
rer Implementation liefern. Aber sie sind nicht geeignet zur 
Messung der Erreichung der Ziele im Sinne der Outcomes (es 
sei denn, die Steigerung der Pünktlichkeit, der Zufriedenheit 
etc. ist explizites Maßnahmenziel, etwa bei Motivierungs-
maßnahmen).

In der Praxis werden hin und wieder der Nutzen und die 
Machbarkeit der Erfolgsmessung bezweifelt (vgl. auch Kurze, 
in dieser Ausgabe). Es wird unter anderem argumentiert, dass 
die Messung des Maßnahmenerfolgs personell nicht zu leis-
ten sei, dass Zielerreichungsmessungen die Arbeitsbeziehung 
zwischen Behandler/in und Gefangener bzw. Gefangenem be-
laste (zumal wenn die Einschätzung des Behandlungserfolgs 
– auch – für vollzugliche Zwecke verwendet werden soll) oder
dass das angestrebte Verhalten im Vollzug nicht zu beobach-
ten sei. Auch wird vorgebracht, dass weder die Angaben von
Gefangenen noch die von Bediensteten valide sein werden,
da beide – jeweils unterschiedliche – Motive zur Verzerrung
der Beurteilungen hätten. Diese Argumente müssen ernst
genommen und einzeln intensiv im Dialog zwischen Praxis,
Wissenschaft und Aufsichtsbehörde diskutiert werden.

Allerdings kann die Alternative nicht sein, dieses Thema 
zu umgehen und darauf zu vertrauen, dass man mit den 
Maßnahmen schon erreicht, was man erreichen will. Eine Er-
folgsmessung in Behandlungsmaßnahmen, die idealerweise 
mit verschiedenen Methoden arbeitet (z.B. Selbstauskünften 
der Gefangenen, Testverfahren, Fremdbeurteilungen durch 
Bedienstete auf der Grundlage von Beobachtungen), kann 
die Rückmeldungen an die Gefangenen über ihre Fortschrit-
te verbessern, ggf. Weichen für die weitere Vollzugsplanung 
stellen und vor allem die Auseinandersetzung mit der Wir-
kung und der Wirksamkeit des eigenen Handelns fördern. 
Diese Erleichterung der Selbstreflexion dient am Ende auch 
der Steigerung der Kompetenzen der Behandlerinnen und 
Behandler und der Entwicklung der Maßnahmen. In der Psy-
chotherapie ist die individuelle Erfolgsmessung eine Selbst-
verständlichkeit und ein wichtiger Qualitätsstandard; auch 
in der stationären Psychiatrie ist die routinemäßige Erfas-
sung der Zielerreichung ein wichtiges Thema (z.B. Puschner, 
Becker & Bauer, 2015).

Die gleiche Funktion kann eine Messung der Erreichung 
der Leistungsziele des Strafvollzugs bedeuten. Hier geht es 
darum, die Entwicklung der Gefangenen zwischen dem Straf-
beginn und dem Strafende nachzuvollziehen. Im hessischen 
Jugendstrafvollzug ist 2013 hierzu das „Konzept Entwick-
lungsfortschritt“ implementiert worden (Budde, 2015). Die 
Jugendstrafgefangenen werden zu Haftbeginn (Eingangssta-
tus) und zum Haftende (Ausgangsstatus) auf sieben Dimen-
sionen eingeschätzt: Soziale Integration, soziale Kompetenz, 
Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit, seelische 
Gesundheit, Aggressionsverarbeitung, kriminelle Identifi-
kation und süchtiges Verhalten. Jeder Bereich wird auf einer 
fünfstufigen Skala eingeschätzt. Aus dem Vergleich der Wer-
te zu Beginn und am Ende kann geschlussfolgert werden, ob 
ein Entwicklungsfortschritt (Verbesserung), keine Verände-
rung oder gar ein Entwicklungsrückschritt gemacht wurde. 
Dabei werden die Hintergründe dieser Veränderungen bzw. 
Ihres Ausbleibens nicht näher beleuchtet.

Für den Strafvollzug neu ist dabei, dass das Konzept 
eine vergleichsweise intensive diagnostische Befassung mit 
den Gefangenen bei der Entlassung vorsieht. Zwar ist auch 
aktuell dort, wo das Konzept des Übergangsmanagements 
ernstgenommen wird, eine Ermittlung der individuellen Be-
dingungen sozialer Integration nötig. Das Konzept Entwick-
lungsfortschritt geht allerdings insofern darüber hinaus, als 
auch psychologische und Verhaltensaspekte diagnostisch ab-
geklärt werden sollen. Eine solche „Abschlussuntersuchung“ 
ist bislang nach Kenntnis des Autors nicht im Strafvollzug 
implementiert. Sie erinnert an die Untersuchungen, die nach 
einer Krankenhausbehandlung vor der Entlassung angestellt 
werden, um weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzten In-
formationen über die Entwicklung des Patienten während 
des Aufenthalts im Hospital zu vermitteln. 

Analog zur Behandlungsuntersuchung, die im Vollzug in 
der Regel zur Vorbereitung des ersten Vollzugsplans durchge-
führt wird, werden in der Untersuchung zum Ausgangsstatus 
unterschiedlichste, rückfallrelevante Merkmale der Gefan-
genen beleuchtet und kodiert. Ähnlich wie bei der Erfolgs-
messung bei einzelnen Behandlungsmaßnahmen ermöglicht 
dieser Prozess unter anderem die Reflektion der Aktivitäten, 
die der Strafvollzug im Rahmen seiner Resozialisierungsar-
beit unternommen hat. 
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Das von einer Arbeitsgruppe hessischer und niedersächsi-
scher Strafvollzugsbediensteter entwickelte Messinstrument 
der Wirksamkeit des Strafvollzugs („MeWiS“) bedient sich in 
ähnlicher Weise des Konzepts des Entwicklungsfortschritts 
und der Eingangs- und Ausgangsstatus-Messung (vgl. 
Suhling, Budde & Häßler, 2015). In diesem Konzept werden 
14 veränderbare Merkmale in den drei Merkmalsbereichen 
„Arbeitsmarktfähigkeit“, „soziale Integration“ und „Verhalten 
und Einstellungen“ jeweils am Strafbeginn und -ende erfasst. 
Darüber hinaus sind aber auch Erhebungen zu den möglichen 
Hintergründen von (ggf. ausbleibenden) Veränderungen vor-
gesehen: Es werden zum einen Hintergrundmerkmale zur 
Person der/des Gefangenen erhoben (Alter, soziodemogra-
phische Merkmale, legalbiographische Merkmale) und zum 
anderen werden die geplanten Behandlungsmaßnahmen und 
der Ausgang der Planung erfasst. Dieses auf drei Pfeilern ste-
hende System könnte von großem Nutzen sein, wenn die Da-
ten elektronisch in einer Datenbank erfasst werden würden:

 ¡ Merkmale der Gefangenen und ihres Vollzugsverlaufs 
(v.a. ihrer Behandlung) werden transparent.

 ¡ Schnelle Abfrage von Informationen zu Strafgefangenen 
(z.B. „Wie viele Gefangene haben einen Schulabschluss?“)

 ¡ Einige Controlling-Kennzahlen könnten automatisch ge-
neriert werden (ggf. Wegfall von „Strichlisten“).

 ¡ Systematische Ermittlung der Behandlungsbedarfe (und 
der Platzkapazitäten) ermöglicht bessere strategische 
Planung von Behandlungsmaßnahmen.

 ¡ Verbesserung des Übergangsmanagements durch die Ab-
schlussuntersuchung. 

 ¡ Risikofaktoren für Maßnahmen-Abbrüche und ausblei-
benden Entwicklungsfortschritt können aufgeklärt wer-
den („wer bricht Schulmaßnahme XY ab“?).

 ¡ Ermittlung einer Art „Bilanz“ des Strafvollzugs durch den 
Vergleich zwischen Eingangs- und Ausgangsstatus (Ent-
wicklungsfortschritt).

 ¡ Zusammenhänge zwischen Entwicklungsfortschritt und 
Maßnahmenteilnahme können aufgezeigt werden.

Aktuell wird ein Pretest zu MeWiS in jeweils zwei nieder-
sächsischen und hessischen Justizvollzugsanstalten durch-
geführt.

Bei der Entwicklung von MeWiS war das von einer Ar-
beitsgruppe der Kriminologischen Dienste für die länder-
übergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugs entwi-
ckelte Fall-Erhebungsinstrument eine wichtige Hilfe und 
Inspiration (vgl. Lobitz, Steitz & Wirth, 2012; Lobitz, Gie-
bel & Suhling, 2013). Bei diesem Vorhaben kommt in vielen 
Ländern ein Falldokumentationsbogen zum Einsatz, der 
ebenfalls Hintergrundmerkmale und die geplanten und ab-
solvierten bzw. abgebrochenen Behandlungsmaßnahmen fo-
kussiert, aber im Vergleich zu MeWiS nur wenige zu Haftbe-
ginn und am Haftende zu beschreibende Merkmale enthält. 
Dafür gehört zum Instrumentarium der Arbeitsgruppe auch 
ein in nahezu allen Bundesländern zum Einsatz kommendes 
Strukturdatenblatt, in dem wichtige Merkmale der Jugend-
strafvollzugsanstalten und von Behandlungsmaßnahmen 
dokumentiert werden. Solche Daten (z.B. Belegungskapazität 
und tatsächliche Belegung, Personalausstattung, Zahl, Struk-
turmerkmale und Auslastung der Behandlungsmaßnahmen, 
aber auch Intensität der Maßnahme, Beurteilungen der Mit-
arbeitsbereitschaft, des Engagements, der Zufriedenheit auf 
Seiten der Gefangenen) sind wichtig, um aufzuklären, warum 
eine Maßnahme bestimmte Ergebnisse erzielt bzw. Ziele er-

reicht hat (oder auch nicht) bzw. warum ein Entwicklungs-
fortschritt gemacht wurde (oder auch nicht). Bei diesen As-
pekten geht es also um Wirkfaktoren von Maßnahmen (vgl. 
Wirth, 2012).

Erfordernisse für Wirksamkeitsuntersuchungen 
im Strafvollzug

Evaluation und Wirksamkeitsmessung gehören nicht zu den 
Routineaufgaben des Strafvollzugs; Forschung im deutschen 
Strafvollzug fristet – trotz Anzeichen für eine Verbesserung 
in den letzten Jahren – eher ein Schattendasein (vgl. Suhling 
& Neumann, 2015). In der Praxis stößt man nicht selten auf 
Skepsis. Es ist deshalb unter anderem sehr wichtig,

 ¡ dass die (praktische) Relevanz der Wirksamkeitsmessung 
und der potentielle Nutzen für die Praxis immer wieder 
aufgezeigt wird (auch wenn diese Versprechen nicht im-
mer erfüllbar sind),

 ¡ dass insgesamt die Offenheit und Bereitschaft der Praxis 
zur Selbstreflektion, zum Hinterfragen dessen, was „man 
schon immer so gemacht“ hat und zum Lernen aus Er-
fahrung gefördert wird und dass verdeutlicht wird, dass 
Organisationen, die sich entwickeln wollen, diese Eigen-
schaften benötigen,

 ¡ dass Aufsichtsbehörden und Anstaltsleitungen die Be-
reitschaft signalisieren, einen gemeinsamen Diskurs mit 
allen Bediensteten über die Wirksamkeit zu führen und 
dass sie dabei ein Klima schaffen, das auf positive Ent-
wicklungen setzt sowie das Bestreben, als Organisation 
den Gesetzesauftrag besser zu erfüllen und damit auch 
die Zufriedenheit in den Anstalten zu fördern. Diese 
Haltung  impliziert, dass es nicht darum gehen darf, bei 
ungünstigen Ergebnissen „Schuldige“ zu suchen oder 
Justizvollzugsanstalten im Rahmen von Haushaltsver-
handlungen und Zielvereinbarungsgesprächen für solche 
abzustrafen.

Zunächst wird es nötig sein, einen Konsens über die zukünf-
tige Messung von Outcomes, vor allem in Behandlungsmaß-
nahmen, zu erzielen. Hilfreich könnten hier „Methoden-
koffer“ mit Messinstrumenten für jeweils unterschiedliche 
Maßnahmentypen sein, die Fremdbeurteilungen durch Be-
dienstete als auch Selbstauskünfte der Gefangenen umfas-
sen. Instrumente zur Messung von Indikatoren der Struktur- 
und Prozessqualität (und Outputs) liegen zum Teil schon vor 
und könnten systematisiert werden. 

In einem weiteren Schritt wird man sich dann auch Ge-
danken um das hier noch gar nicht angeschnittene Thema 
der Bildung angemessener Kontrollgruppen machen, mit 
denen sichergestellt wird, dass die gemessenen Veränderun-
gen in Behandlungsmaßnahmen bzw. Outcomes auch auf die 
Maßnahme zurückzuführen ist (und nicht etwa auf Reifungs-
prozesse oder andere zwischenzeitliche Ereignisse und Ent-
wicklungen). Solche Wirksamkeitsuntersuchungen werden 
punktuell nötig sein, um die Effektivität der Maßnahmen 
valide abschätzen zu können. Sie sollten von einer Erfassung 
der relevanten Wirkfaktoren (Struktur- und Prozessmerkma-
len) begleitet werden.

Im ambulanten primär-präventiven Sektor ist man sogar 
schon so weit, ausgehend von kontrollierten Wirksamkeits-
studien Aussagen darüber treffen zu können, wie gut eine 
Maßnahme evaluiert und wie erfolgversprechend sie deshalb 
ist: Mit der „Grünen Liste Prävention“ hat der Landesprä-
ventionsrat Niedersachsen eine transparente Übersicht über 
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solche Programme geschaffen (Groeger-Roth & Hasenpusch, 
2011). Ein Blick auf die Webseite (www.gruene-liste-prae-
vention.de) lohnt sich auch für Bedienstete im Strafvollzug. 
Auch wenn im primär-präventiven Bereich noch ein weiter 
Weg zur „Evidenzbasierung“ besteht, kann der Strafvollzug 
von solchen Initiativen sicher viel lernen – denn sein Weg ist 
noch weiter.
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nsparenz, Reflexion, Veränderung
Von der Evaluation zur modularen Behandlung im sächsischen Jugendstrafvollzug

Evaluation und Praxis: Daten und Dialog

Das Sächsische Jugendstrafvollzugsgesetz 
(SächsJStVollzG) gibt zwar vor, dass der 
Jugendstrafvollzug „wissenschaftlich begleitet und 
erforscht“ werden muss, nicht jedoch, was mit den 
Ergebnissen dieser Forschung geschehen soll. Der gesetz-
liche Auftrag wäre durch das Verfassen umfangreicher, 
einen Gesamtüberblick schaffender Berichte an die 
Aufsichtsbehör-de erfüllt. Vermutlich wäre das nicht der 
effektivste Weg zu einer besseren Vollzugspraxis. Der 
Kriminologische Dienst des Freistaates Sachsen, der 2008 
mit der Evaluation des Ju-gendstrafvollzugs beauftragt 
wurde, hat den Fokus auf die Nutzbarkeit für die Praxis 
gelegt. Ziele der Evaluation sind, zum Wissen über den 
Jugendstrafvollzug und über die Er-reichung des 
Vollzugsziels „Resozialisierung“ beizutragen, sowie (a) 
individuelle Reflexionen, (b) kollegiale Diskussio-nen und 
(c) systemische Veränderungen in der Institution
anzustoßen. Dabei sollen insbesondere auch Probleme,
also Verbesserungspotentiale aufgezeigt werden.

Seit Anfang 2014 wird eine Kurzberichtsreihe mit dem 
Titel „Daten & Dialog“ geführt, in der bisher sieben Ausga-
ben erschienen sind. Sie stehen auf der Website des 
Krimi-nologischen Dienstes auch der interessierten 
Öffentlichkeit 

zum Download zur Verfügung.1 Diese Kurzberichte 
werden durch regelmäßige, dem Austausch dienende 
Arbeitstreffen von MitarbeiterInnen des 
Kriminologischen Dienstes und der 
Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen ergänzt. Ein 
Ziel dieser Treffen ist die Entwicklung konkreter 
Lösungen für aufgezeigte Probleme.

Behandlungsbedarf und Versorgung

Viele Einflussfaktoren im Jugendstrafvollzug zielen 
darauf ab, „die Gefangenen zu befähigen, künftig in 
sozialer Ver-antwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen“ (Sächs-JStVollzG, § 3 Ziel und Aufgabe des 
Vollzugs). Neben vielen Erfahrungen im Haftalltag sind 
dies explizite Behandlungs-, Erziehungs- und 
Fördermaßnahmen. Beispiele solcher Maß-nahmen sind 
schulische und berufliche Kurse, Trainings so-zialer 
Kompetenzen, Suchtberatung und Übergangsmanage-ment.

Wie sehr bestehende Behandlungsbedarfe der Jugend-
strafgefangenen (JSG) durch die angebotenen Maßnahmen 

1 http://www.justiz.sachsen.de/kd/ , dort unter „Veröffentlichungen“. Wer überneue Ausgaben per E-Mail informiert werden möchte, schreibe bitte an 
 kd@smj.justiz.sachsen.de.


